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Geschöftsordnung 'Für die Departments an der Hochschule für Musik Nürnberg
(GO-Dep)

vom 01.12.2022

Gem. § 11 Abs. 6 der Grundordnung der Hochschule für Musik Nijrnberg erfösst die Hochschulleitung fol-
(,,eode Gesch.öftsordnung:
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§1 Gliederung der Hochschule in Departments

(1) An der Hochschule für Musik Nürnberg ist gem. § 11 Grundordnung der Hochschule fur Musik

Nürnberg in folgende Departments gegliedert:
* Elementare Musikpödagogik/Musikpädagogik
* Instrumente/Gesang
* Instrumente/Orchester

* Jazz

* Musikpraxis
* Musiktheorie/Musikwissenschaften und Schlüsselqualifikationen

(2) DieDepartmentswerdenentsprechendderAnlagezudieserGeschöftsordnunginStudienberei-
che untergliedert.

§2 Zuordnung der Lehrenden und Studierenden zu Departments und Studienbereichen

(1) 'Alle Lehrenden sind mindestens einem Department zugeordnet. 2Die Zuordnung der Lehrenden
erfolgt durch die Hochschulleitung auf Basis des aktuellen Lehrangebotes und gegebenenfalls auf Basis wei -

teret', mit der Erweiterten Hochschulleitung abgestimmter, Pegelungen. 3Verföderungen wet'deri zu Beginn
3edes Semesters von der Verwaltung erfasst und zur Beschlussfassung uber die Zuordnung an die Hoch-

schulleitung weitergeleitet.

(2) 'Die Studierenden sind keinen bestimmten Departments zugeordnet. 2Der Studentische Konvent
entsendet im Pahmen seiner konstituierenden Sitzung zu Beginn eines Studienjahres jeweils zwei Studie-

rende mit beratender Stimme in 3eden Departmentrat und 3eweils eine"n Studierende"n in ?1eden Studien-
bereich,

§3 Zuständigkeiten des Departments

Ein Department ist für folgende Aufgaben zuständig:
* Unterstützung bei der Lehrorganisation:

* Bedarfserhebung des Lehrangebots,
* Prüfung der Uberschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen,
* Mitwirkung bei der Durchführung von Auswahlverfahren gemöß GO §§ 22 bis 27.

Studiengangsentwicklung und Qualit.ütsmanagement:
* Wahrnehmung der sich aus dem Qualitötsmanagementsystem ergebenden Aufgaben,

insbesondere der Einrichtung, Anderung und Aufhebung der dem 3eweiligen Department
zugeordneten Studiengföge.

Kommunikation und Organisation:
Weiter(,at»e von Informationen und Beschlüssen an alle Studienbereiche bzw. aus den
Studienbereichen und Departments in die Et'vveiterte Hochschulleitung bzw. Hochschul-
leitung,
Koordination und Beantragung von Anschaffungen,
Konzeption, Koordination und Beantragung von Festivals, Workshops und Fortbildungen.

*

*

*

*
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§4 Departmentleitung

(1) 'DieDepartmentleitungwirdvonderHochschulleitungaufVorschlagderjeweiligenDepartment-
volfüersammlung aus dem Kreis der Professor"innen, Lehrkröfte für besondere Aufgaben oöer kijnstleri-
schen und wissenschaftlichen Mitarbeitenden des 3eweiligen Departments bestellt. "Die Amtszeit beträgt
zwei Jahre ab Studienjahresbeginn. 3Die Departmentleitung darf nicht der Hochschulleitung angehören.
"Scheidet die Departmentleitung vorzeitig aus dem Amt aus, wird von der Hochschulleitung fur den Pest
der Amtszeit eine Ersatzbestellung durchgeführt. 5Wiederbestellung ist zulassig.
(2) 'Die Departments unterbreiten der Hochschulleitung rechtzeitig vor Beginn der neuen Amtszeit
Vorschlage fur die Besetzung der Departmentleitungen. "Den Vorschlögen muss eine demokratische Ent-
scheidung des 3eweiligen Departments zugrunde liegen. 3Die Entscheidung wird im Pahmen einer Vollver-
sammlung des 3eweiligen Departments herbeigeführt. 4Mit den Vorschl.igen nach Satz 1 sind die schriftli-
chen Einverstfödniserkförungen der genannten Persooeri vorzulegen.

§5 Studienbereichsverantwortliche

(1) 'DieStudienbereichsverantwortlichenwerdenvonderHochschulleitungaufVorschlagderjeweili-
gen Departmentvollversammlung aus dem Kreis der Lehrenden des jeweiligen Departments bestellt. 2§ 4
Abs. 2 Sötze 2 bis 4 finden entsprecfferi«:J Anwendung. 3Eine Person kann auch für meffrere Studienbereiche
als Studienbereichsverantwortliche"r tötig sein. "Die Amtszeit beträgt zwei Jahre ab Studienjahresbeginn.
sScheidet eine Studienbereichsverantwortliche bzw. ein Studienbereichsverantwortlicher vorzeitig aus dem
Amt aus, wird von der Hochschulleitung für den Pest der Amtszeit eirie Ersatzbestellung durchgeführt.
"'Wiederbestellung ist zulässig.
(2) 'DieStudienbereichsverantwortlichenberatendieDepartmentleitungbeiderWahrnehmungderin
§3 genannten Aufgaben und insbesondere in den Angelegenheiten ihres spezifischen Studienbereiches.
2Die Studienbereichsverantwortlichen berufen hierfür mindestens einmal pro Semester eine Studienbe-pro

reichssitzung ein. 3Die Studienbereichsverantwortlichen gehören dem Departmentrat an und koordinieren
die Angelegenheiten des laufenden Lehrbetriebs in ihrem jeweiligen Studienbereich in enger Abstimmung
mit dem Department.

§6 Departmentrat

(1) 'In 3e«:Jem Department wird ein Departmentrat gebildet, öer mindestens einmal im Semester tagt.
"Dem Departmentrat (zehöreri an:

* die Departmentleitung als Vorsitzende bzw. Vorsitzender,
* die Studienbereichsverantwortlichen,

* die zwei vom Studentischen Konvent entsandten Vertreter"innen mit beratender Stimme.

3Besteht der Departmentrat nach Satz 2 aus weniger als fijnf Lehrenden, so bestellt die Hochschulleitung
auf Vorschlag des jeweiligen Departments so viele weitere Lehrende in den Departmentrat, bis der Depart-
mentrat aus fünf Lehrenden besteht. 4§ 4 Abs. 2 Sätze 2 bis 4 finden entsprechend Anwendung.
(2) 'Die Amtszeit der weiteren Lehrenden im Departmentrat nach Abs. I Satz 3 betrögt zwei Jahre ab
Studienjahresbeginn. 2Scheidet eines dieser Mitglieder vorzeitig aus dem Amt aus, wird von der Hochschul-
leitung für den Pest der Amtszeit eirie Ersatzbestellung durchgeführt. "'Wiederbestellung ist zufössig.

3



(3) 'DerDepartmentratunterstutztdieDepartmentleitungbeiderErfüllungihrerAufgaben.2DerDe-
partmentrat benennt aus seiner Mitte eine Stelfüertretung fijr die Leitung des Departments. 3Diese nimmt
im Verhinderungsfall an den Sitzungen der Ervveiterten Hochschulleitung ohne Stimmrecht teil.
(4) 'Die Departmentleitung lödt schriftlich mindestens einmal im Semester zu eirier Departmentrats-
sitzung ein. 2Ladungen müssen mindestens eine Woche vor der Sitzung unter Angabe wichtiger zu behan-
delnder Themen erfolgen. 3Mit der Ladung sind auch die Mitglieder der Hochschulleitung zu informieren.
=G.öste (z. B. L?et'irende aus anderen Departments, Studierende) fönnen zugelassen und ihnen kann Gele-
genheit zur Stellungnahme (@egebeo werden. 5Llber3ede Sitzung ist ein Ergebnisprotokoll zu fertigen. "Es ist
von der Protokollantin bzw. dem Protokollanten und von der Leitung zu unterzeichnen und den Mitgliedern
des Departmentrats und der Hochschulleitung spätestens zwei Wochen nach der Sitzung zuzusenden. 7Es
gilt als genehmigt, wenn nichtinnerhalb von zwei Wocfferi nach Erhalt bei der Departmentleitung Püge ein-
gelegt wird.
(5) 'Beschlüsse des Departmentrats werden mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden gefasst. 2Der
Departmentrat ist beschlussföhig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.
3Beschfüsse und Abstimmungsergebnisse sind gemäß § 21 der Grundordnung im Protokoll zu dokumentie-
ren. "Im Ubrigen gilt § 20 der Grundordnung.

§ 7 Aufgaben der Departmentleitung

C1) 'Die Departmentleitung
1. ist Fede"Führerid zustfödig für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 3,
2. beruft Volfüersammlungen ein, leitet diese, und leitet die Verfahren nach § 4 Abs. 2, § 5 Abs. 1

Satz 2 und § 6 Abs. 1 Satz 4,

3. födt zu den Departmentratssitzungen ein und leitet diese,
4. gehfört gerfüß der Grundordnung der Erweiterten Hochschulleitung an und nimmt an deren Sit-

zungen teil.
(2) 'Die Leiterin bzw. der Leiter des Departments födt schriftlich mindestens einmal im Studienjahr zu
einer Volfüersammlung des Departments ein. 2Ladungen mijssen mindestens eirie Woche vor «ßer Sitzung
unter Angabe wichtiger zu behandelnder Themen erfolgen. 3Mit der Ladung sind auch die Mitglieder der
Hochschulleitung zu informieren. =G.öste (z. B. Lehrende aus anderen Departments, Studierende) können
zugelassen und ihnen kann Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben vver«:Jeri. sUber die Vollversammlung ist
ein Ergebnisprotokoll zu fertigen.
(3) Einzelne Aufgaben können von der Leitung des Departments auf Studienbereichsverantwortliche
dele(,,iert vverderi.
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§81nkraFttreten und Ubergangsvorschriften

Diese Geschöftsordnung tritt ruckwirkend zum 01.10.2022 in Kraft und ersetzt die Geschöftsordnung
vom 01.10.2018.

Nürnberg, den 01. 'C)ezemt»er 2022

2'?- ! // ,
Prof. Painer Kotzian

Pr.ösident

5




